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Jagdgenossenschaften sind als Korperschaften des offentlichen Rechts (§ 7 Abs. 1 LUG-NRW)
landesunmittelbare juristische Personen des 6ffentlichen Rechts. Daher unterliegen sie nach
MaBgabe des Teiles VI der Landeshaushaltsordnung (LHO) den haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten des Landes, soweit nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes be-
stimmt ist (§ 105 LHO). § 7 LUG-NRW gibt den Jagdgenossenschaften die Mdglichkeit, ihre ge-
samte Haushalts- und Wirtschaftsfliihrung durch Satzung nach den Grundsatzen der §§ 106 ff.
LHO auszurichten und zu regeln, ohne aber gleichzeitig an die dort vorgesehenen Genehmi-
gungspflichten gebunden zu sein.

Die nachstehende Rahmensatzung enthalt Bestimmungen flir das Haushaltswesen, die Wirt-
schafts-, Kassen- und Rechnungsfiihrung wie die Rechnungsprifung unter Beachtung des Tei-
les VI LHO. Die Befreiung von den im Teil VI LHO vorgesehenen Genehmigungspflichten (§§ 108
Satz Tund 2, 109 Abs. 3 Satz 2 LHO) tritt jedoch nur ein, wenn die Jagdgenossenschaft hinsicht-
lich der haushaltsrechtlichen Regelungen nicht von der Rahmensatzung abweicht.
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Mit Rucksicht auf die sonst erforderlichen Genehmigungen durch den Finanzminister und mein
Haus (§108 LHO) bitte ich darauf hinzuwirken, dass die in der Rahmensatzung vorgesehenen
haushaltsrechtlichen Regelungen in die Satzungen der Jagdgenossenschaften Eingang finden.

Im Ubrigen soll die Rahmensatzung als Richtlinie fiir die aufsichtsbehérdliche Genehmigung der
Satzungen, die von den Jagdgenossenschaften vorgelegt werden, dienen.

GemaB Artikel Il des Gesetzes zur Anderung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen
(LJG-NRW) vom 27. Juni 1978 (GV. NRW. S. 274) haben die Jagdgenossenschaften ihre Satzun-
gen bis zum 11. Juli 1980 dem § 7 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 1978 (GV. NRW. S. 318 - SGV. NRW. 792) anzu-
passen.
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Rahmensatzung fiir Jagdgenossenschaften nach dem Landesjagdgesetz (LJG-NW)
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Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbe-
ZirkS eeeenee hatam ................ folgende Satzung beschlossen:
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§1
Name und Sitz der Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks ................ ist gemaB § 7 Absatz 1
LJG-NRW eine Korperschaft 6ffentlichen Rechts. Sie fiihrt den Namen , Jagdgenossen-

schaft .cooooviveeeiiiieeene “und hatihren SItz in ....oocoveeeiiniiiiieenene

<![if 'supportLineBreakNewLine]>
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§2

Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst geman § 8 Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJG) mit
Ausnahme der Eigenjagdbezirke alle Grundflachen

der Stadt / Gemeinde .................

der abgesonderten Gemarkung .............uuue....

gemaB dem von der unteren Jagdbehdrde genehmigten Teilungsbeschluss der Jagdgenossen-
schaft ..ooovveiiieiiiiiieee,

der Gemarkung(en) ....cceeeeeeeecvieeeeeeeireeeeeenne

der Stadt/Gemeinde ......ccoccvveeeeiniiiieeeieniinen,

zuziglich der von der zustandigen Jagdbehdrde angegliederten und abzlglich der abgetrennten
Grundflachen.
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(2) der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird begrenzt durch ................. (Grenzbeschreibung)
<![if 'supportLineBreakNewLine]>
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§3
Gebiet der Jagdgenossenschaft

Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die jagdlich nutzbaren Grundflachen des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks, deren Eigentiimer der Jagdgenossenschaft als Mitglieder angehdren.

§4
Mitglieder der Jagdgenossenschaft

(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind die Eigentimer der Grundflachen,
die das Gebiet der Jagdgenossenschaft bilden. Eigentimer von Grundflachen des gemeinschaft-
lichen Jagdbezirks, auf denen die Jagd ruht oder aus anderen Griinden nicht ausgelibt werden
darf, gehoren geman § 9 Abs. 1 BJG insoweit der Jagdgenossenschaft nicht an.

(2) Die Jagdgenossenschaft flihrt ein Jagdkataster, in dem die Eigentimer der zum Gebiet der
Jagdgenossenschaft gehérenden Grundflachen und deren GroBen ausgewiesen werden. Das
Jagdkataster ist fortzufiihren; durch Eigentumswechsel eingetretene Anderungen, hat der Er-
werber dem Jagdvorstand nachzuweisen. Das Jagdkataster liegt fur die Jagdgenossen und de-

ren schriftlich bevollmachtigte Vertreter zur Einsichtin .............. 7= I offen.
<![if 'supportLineBreakNewLine]>
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§5

Aufgaben der Jagdgenossenschaft

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach MaBgabe des geltenden Rechts unter eigener Ver-
antwortung nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit und unter Berlicksichtigung der jagdli-
chen Belange alle Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr angehdrenden Jagdge-
nossen ergeben.

(2) Ihr obliegt nach MaBgabe des § 29 Abs. 1 BJG der Ersatz des Wildschadens, der an den zum
gemeinschaftlichen Jagdbezirk gehdrenden Grundstlicken entsteht.

§6
Organe der Jagdgenossenschaft

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind
1. die Genossenschaftsversammlung und
2. der Jagdvorstand.

§7

Genossenschaftsversammiung

Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind die Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft berechtigt. Sie kdnnen sich durch ihre gesetzlichen Vertreter oder nach MaBgabe des § 10

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/11



Abs. 4 dieser Satzung durch Bevollmachtigte vertreten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu er-
teilen und dem Jagdvorsteher zu Beginn der Versammlung vorzulegen.

§8

Zustandigkeit der Genossenschaftsversammiung

(1) Die Genossenschaftsversammlung beschlieBt die Satzung und deren Anderungen. Sie wahlt
a) den Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagdvorsteher) und seinen Stellvertreter;

b) zwei Beisitzer und deren Stellvertreter;

c) einen Schriftfihrer und dessen Stellvertreter;

d) einen Kassenflhrer und dessen Stellvertreter;

e) zwei Rechnungsprifer und deren Stellvertreter.

(2) Die Genossenschaftsversammlung beschlieBt weiterhin tber

a) den Haushaltsplan;

b) die Entlastung des Vorstandes und des Kassenfihrers;

c) die Antragsteilung zur Abrundung, Zusammenlegung und Teilung des gemeinschaftlichen
Jagdbezirks;

d) die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks;

e) das Verfahren und die Bedingungen fir den Abschluss von Jagdpachtvertragen;

f) die Erteilung des Zuschlags bei der Jagdverpachtung;

g) die Anderung und Verlangerung laufender Jagdpachtvertrige;

h) die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks und
zur Erteilung von entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen;

i) den Zeitpunkt der Ausschittung des Reinertrages aus der Jagdnutzung;

j) die Bildung von Riicklagen und deren Verwendung;

k) die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haushaltsplanes;

l) die Beanstandung von Beschllissen durch den Jagdvorstand;

m) die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des Jagdvorstandes gemaB § 12 Abs. 5 die-
ser Satzung;

n) die Festsetzung von Aufwandsentschadigungen fir die Mitglieder des Jagdvorstandes, den
Schriftfihrer, den Kassenflihrer und die Rechnungsprifer;

o) den Abschluss einer Amtshaftpflichtversicherung fir die Jagdgenossenschaft und ihre Funkti-
onstrager.

(3) Regelungen im Sinne des Absatzes 2 Buchstaben c), d), e), f), g), h), i) und o) kdnnen im Ein-
zelfall durch Beschluss auf den Jagdvorstand tUbertragen werden.

(4) Die Genossenschaftsversammlung kann den Jagdvorstand ermachtigen, die Fihrung der
Kassengeschafte vertraglich

- der Stadt-/Gemeindekasse ...

- dem/der... (z.B. Wirtschaftsunternehmen)

- einem Geschéaftsfuhrer, der gleichzeitig Schriftfihrer sein kann,

zu Ubertragen.

Mit der Wirksamkeit des Vertrages entfallt die Wahl eines Kassenflhrers und dessen Stellvertre-
ters. Die Aufgaben eines bereits gewahlten Kassenflhrers und seines Stellvertreters entfallen
mit der Ubertragung.
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(5) Die Rechnungsprifung kann auf Grund eines Beschlusses der Genossenschaftsversammliung
— dem Rechnungsprifungsamt der Stadt/Gemeinde ...

- einem zugelassenen Wirtschaftspriafungsunternehmen

Ubertragen werden; in diesem Falle entfallt die Wahl der Rechnungspriifer und ihrer Stellvertre-
ter. Die Aufgaben bereits gewahlter Rechnungsprifer und ihrer Stellvertreter entfallen mit der
Ubertragung.

(6) In den Fallen der Absatze 4 und 5 gelten die Grundsatze der §§ 12 Abs. 3 und 14 Abs. 3 ent-
sprechend.

<![if 'supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>

§9

Durchfiihrung der Genossenschaftsversammiung

(1) Die Genossenschaftsversammlung soll vom Jagdvorsteher einmal im Jahr einberufen wer-
den. Der Jagdvorsteher muss die Genossenschaftsversammlung auch einberufen, wenn min-
destens ein Viertel aller Jagdgenossen die Einberufung bei ihm schriftlich unter Angabe der auf
die Tagesordnung zu setzenden Angelegenheiten beantragt. Wird der Haushaltsplan flir mehrere
Jahre aufgestellt (§ 14 Abs. 1), genligt die Einberufung einer Genossenschaftsversammlung wah-
rend dieses Zeitraumes.

(2) Die Genossenschaftsversammlung soll am Sitz der Jagdgenossenschaft stattfinden. Sie ist
offentlich, soweit nicht durch Beschluss die Offentlichkeit fiir die Beratung bestimmter Angele-
genheiten ausgeschlossen wird.

(3) Die Einladung zur Genossenschaftsversammlung ergeht durch amtliche Bekanntmachung (§
16 Abs. 2). Sie muss mindestens drei Wochen vorher erfolgen und Angaben tber den Ort und
den Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung enthalten.

(4) Den Vorsitz in der Genossenschaftsversammlung fihrt der Jagdvorsteher. Fur die Abwick-
lung bestimmter Angelegenheiten, insbesondere zur Leitung einer 6ffentlichen Versteigerung,
kann ein anderer Versammlungsleiter bestellt werden.

(5) Unter dem Tagesordnungspunkt ,Verschiedenes" konnen Beschliisse nach § 8 Abs. 1 bis 4
nicht gefasst werden.

(6) Zu der Genossenschaftsversammlung ist die Aufsichtsbehdrde rechtzeitig schriftlich einzula-
den.

<![if IsupportLineBreakNewLine]>
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§10
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft

(1) Beschliisse der Jagdgenossenschaft bediirfen gemaB § 9 Abs. 3 BJG sowohl der Mehrheit
der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundflache.
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(2) Beschlisse der Jagdgenossenschaft werden durch 6ffentliche Abstimmung gefasst. Die Ge-
nossenschaftsversammlung kann auf Antrag von mindestens 3 Jagdgenossen, die zusammen
mindestens ein Zehntel der Gesamtflache des Gebietes der Jagdgenossenschaft vertreten mis-
sen, zu einzelnen Tagesordnungspunkten eine schriftliche Abstimmung beschlieBen; das gilt
nicht flir Beschlisse Uber die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung nach § 10 Abs. 3
BJG. Uber die Einzelheiten der schriftlichen Abstimmung ist von den Mitgliedern des Jagdvor-
standes und den Stimmzahlern Verschwiegenheit zu wahren; die Unterlagen sind vom Jagdvor-
stand mindestens ein Jahr lang, im Falle der Beanstandung oder Anfechtung des Beschlusses
fur die Dauer des Verfahrens aufzubewahren.

(3) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentliimer und Gesamthandseigentiimer eines zum
Gebiet der Jagdgenossenschaft gehdrenden Grundstiicks kdnnen ihr Stimmrecht nur einheitlich
ausiben; sie haben dem Jagdvorstand schriftlich einen Bevollmachtigten zu benennen.

(4) Ein bevollmachtigter Vertreter darf hdchstens

- einen Jagdgenossen

- drei Jagdgenossen

- funf Jagdgenossen

vertreten. Die von einem Bevollmachtigten vertretene Grundflache darf einschlieBlich seiner ei-
genen Grundflache ein Drittel der Gesamtflache des Gebiets der Jagdgenossenschaft nicht
Uberschreiten.

(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmachtigter ist von der Mitwirkung an der Abstimmung ent-
sprechend § 34 BGB ausgeschlossen, kann sich nicht vertreten lassen und auch keinen anderen
vertreten, wenn sich die Beschlussfassung auf den Abschluss eines Rechtsgeschafts oder auf
einen Rechtsstreit zwischen der Jagdgenossenschaft und ihm selbst bezieht.

(6) Uber die Beschliisse der Jagdgenossenschaft ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr muss
auch hervorgehen, wie viele Jagdgenossen anwesend waren und welche Grundflache von ihnen
vertreten wurde. Die Niederschrift ist vom Jagdvorsteher und vom Schriftfihrer zu unterzeich-
nen und der nachsten Genossenschaftsversammlung zur Billigung vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
horde ist innerhalb eines Monats Uiber die Beschliisse der Jagdgenossenschaft zu unterrichten.

§1N
Vorstand der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand besteht gemaB § 7 Abs. 5 LUG-NRW aus dem Jagdvorsteher und zwei Bei-
sitzern. Die Mitglieder des Jagdvorstandes werden im Falle der Verhinderung durch ihre Stell-
vertreter vertreten.

(2) Wahlbar fiir den Jagdvorstand ist

- jeder Jagdgenosse, der volljahrig und geschaftsfahig ist; ist eine Personengemeinschaft oder
eine juristische Person Mitglied der Jagdgenossenschaft, so sind auch deren gesetzliche Vertre-
ter wahlbar,

- jede volljahrige und geschéaftsfahige Person.

(3) Der Jagdvorstand wird fiir eine Amtszeit von vier Geschaftsjahren gewahlt. Die Amtszeit be-
ginnt mit dem auf die Wahl folgenden Geschéftsjahr, es sei denn, dass im Zeitpunkt der Wahl
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kein gewahlter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Falle beginnt sie mit der Wahl und verlan-
gert sich um die Zeit von der Wahl bis zum Beginn des nachsten Geschaftsjahres. Die Amtszeit
verlangert sich bis zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes um hdchstens drei Monate, sofern in-
nerhalb der letzten drei Monate vor dem Ende der satzungsmaBigen Amtszeit mindestens eine
Genossenschaftsversammlung stattgefunden hat und es in dieser nicht zur Wahl eines neuen
Jagdvorstandes gekommen ist.

(4) Der Schriftfihrer und der Kassenfiihrer werden fir die gleiche Amtszeit von vier Geschafts-
jahren gewahlt wie der Jagdvorstand; Absatz 3 Satze 2 und 3 finden entsprechende Anwen-
dung.

(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstandes vorzeitig durch Tod, Ricktritt oder
Verlust der Wahlbarkeit, so riickt der fur ihn gewahlte Stellvertreter als Ersatzmitglied in den
Jagdvorstand nach; in diesem Falle ist flir den Rest der Amtszeit in der nachsten Genossen-
schaftsversammlung ein neuer Stellvertreter zu wahlen. In gleicher Weise ist eine Ersatzwahl
vorzunehmen, wenn ein stellvertretendes Mitglied des Jagdvorstandes oder ein anderer Funkti-
onstrager vorzeitig ausscheidet.

§12
Vertretung der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gemai § 9 Abs. 2 BJG gerichtlich und au-
Bergerichtlich. Er verwaltet die Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft und ist hierbei an die
Beschliisse der Genossenschaftsversammlung gebunden. Bei der Abgabe rechtsgeschéaftlicher
Erklarungen mussen unbeschadet der Regelung in Absatz 4 Satz 2 alle Mitglieder des Jagdvor-
standes gemeinschaftlich handeln.

(2) Der Jagdvorstand hat die Beschliisse der Genossenschaftsversammlung vorzubereiten und
durchzufihren. Insbesondere obliegt ihm

a) die Feststellung und Ausfiihrung des Haushaltsplans;

b) die Anfertigung der Jahresrechnung;

c) die Uberwachung der Schrift- und Kassenfiihrung;

d) die Verteilung der Ertrage an die einzelnen Jagdgenossen;

e) die Feststellung der Umlagen der einzelner Mitglieder.

(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft nicht be-
ratend oder entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten, sei-
nen Verwandten bis zum dritten oder Verschwagerten bis zum zweiten Grade oder einer von ihm
kraft Gesetzes oder rechtsgeschaftlicher Vollmacht vertretenen Person einen unmittelbaren Vor-
teil oder Nachteil bringen kann.

(4) In Angelegenheiten, die an sich der Beschlussfassung durch die Genossenschaftsversamm-
lung unterliegen, entscheidet der Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen Aufschub duldet. In
Fallen duBerster Dringlichkeit kann der Jagdvorsteher zusammen mit einem Beisitzer entschei-
den.
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(5) Zu Entscheidungen gemaB Absatz 4 hat der Jagdvorsteher unverziglich die Zustimmung der
Genossenschaftsversammlung einzuholen. Diese kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben,
soweit nicht schon Rechte Dritter entstanden sind.

(6) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollstandigen Jagdvorstand gewahlt hat, werden die
Geschafte des Jagdvorstandes nach MaBgabe des § 9 Abs. 2 BJG in Verbindung mit § 7 Abs. 7
LJG-NRW vom Rat der Stadt / Gemeinde ................... wahrgenommen. Die Kosten der voriber-
gehenden Geschaftsfiihrung tragt die Jagdgenossenschaft.

(7) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich tatig.

§13
Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Jagdvorstehers nach Bedarf, mindestens aber ein-
mal halbjahrlich zusammen. Er muss einberufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes
dies schriftlich beantragt.

(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfahig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Der
Jagdvorstand entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder; Stimmenthaltung ist
nicht zulassig.

(3) Die stellvertretenden Mitglieder kdnnen an den Sitzungen des Jagdvorstandes beratend teil-
nehmen; sie sind zu den Sitzungen einzuladen.

(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht 6ffentlich. Der Schriftfihrer und der Kassen-
flihrer sollen an den Sitzungen teilnehmen; sie sind zu den Sitzungen einzuladen.

(5) Der Jagdvorstand kann Beschllisse der Jagdgenossenschaft, die das geltende Recht verlet-
zen, innerhalb einer Woche beanstanden. Ist ein Beschluss beanstandet worden, so ist innerhalb
eines Monats nach der Beanstandung eine Genossenschaftsversammlung durchzufiihren.

(6) Uber die Beschliisse des Jagdvorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen und von den Teil-
nehmern der Sitzung zu unterzeichnen. Die Aufsichtsbehorde ist innerhalb eines Monats tber
die Beschliisse des Jagdvorstandes zu unterrichten.

(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschaftsordnung geben.

§14
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

(1) Die Jagdgenossenschaft stellt fir jedes Geschaftsjahr einen Haushaltsplan auf, soweit nicht
die Genossenschaftsversammlung einen anderen Zeitraum bestimmt. Der Zeitraum darf vier
Jahre und die Amtszeit des jeweiligen Jagdvorstandes nicht Uberschreiten.

Der Haushaltsplan muss die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben enthalten und ausgegli-
chen sein. Soweit notwendig, ist ein Nachtragshaushalt zu erstellen und zu beschlieBen.
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(2) Zum Ende des Geschaftsjahres ist eine Jahresrechnung zu erstellen, die den Rechnungspru-
fern zur Priifung und der Genossenschaftsversammlung zur Entlastung des Vorstandes und des
Kassenfuhrers vorzulegen ist. Gilt der Haushaltsplan fir mehrere Jahre, sind Rechnungslegung
und Rechnungsprifung spatestens mit der Entlastung des Jagdvorstandes zum Ende seiner
Amtszeit — auch bei Wiederwahl — durchzufihren.

(3) Die Rechnungsprifer werden jeweils im Voraus fir ein Geschaftsjahr bestellt; einmalige Wie-
derwahl ist zulassig. Rechnungspriifer kann nicht sein, wer dem Jagdvorstand als Mitglied oder
Stellvertreter angehort oder ein anderes Amt fur die Jagdgenossenschaft innehat oder wer zu ei-
nem Funktionstrager in einer Beziehung der in § 12 Abs. 3 bezeichneten Art steht.

(4) Im Ubrigen finden fiir das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen einschlieBlich der
Rechnungsprufung die fir die Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Vorschrif-
ten entsprechende Anwendung.

(5) Beim Verlust der Eigenschaft als rechtsfahige Koérperschaft des 6ffentlichen Rechts ist das
bewegliche und unbewegliche Vermdgen der Jagdgenossenschaft

- zu liquidieren und entsprechend § 10 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes auf die Mitglieder zu ver-
teilen,

—der Stadt / Gemeinde ........ccccuuureeneenenn. zweckgebunden fur MaBnahmen der Jagdpflege und
des Biotopschutzes zu lbertragen,

- der Stiftung Wildtier- und Biotopschutz Nordrhein-Westfalen e.V. zur Verwendung fir sat-
zungsgemane Zwecke zu Ubertragen.

<I[if IsupportLineBreakNewLine]>

<![endif]>

§15
Kassenverwaltung, Geschafts- und Wirtschaftsfiihrung

(1) Geschaftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr im Sinne des § 11 Abs. 4 BJG.

(2) Fir die Kassengeschafte gelten folgende Grundsatze:

a) Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen der Jagdgenossenschaft sind vom Jagdvorste-
her und einem Beisitzer zu unterzeichnen.

b) Fur den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Reihenfolge und
nach der im Haushaltsplan vorgegebenen Gliederung wird vom Kassenfuhrer ein Kassenbuch
geflhrt Alle Buchungen sind zu belegen. Die Belege sind nach Geschaftsjahr und Buchungsstelle
getrennt zu ordnen. Das Kassenbuch dient zusammen mit den entsprechenden Belegen als
Rechnungslegungsbuch. Diese Unterlagen sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren.

c) Der Kassenflihrer hat daflir zu sorgen, dass die Einnahmen der Jagdgenossenschaft rechtzei-
tig eingehen und die Ausgaben ordnungsgeman geleistet werden. AuBenstande sind durch ihn
anzumahnen und nach ergebnislosem Ablauf der hierflir gesetzten Zahlungsfrist dem Jagdvor-
steher zur zwangsweisen Beitreibung zu melden.

d) Der Barbestand der Kasse ist moglichst gering zu halten. Entbehrliche Barbestande sind un-
verzuglich bei einem Kreditinstitut mindelsicher und verzinslich anzulegen.

e) Kassenfehlbetrage sind vom Kassenflihrer zu ersetzen; der Ersatz ist im Kassenbuch festzu-
halten. Kassenuberschiisse sind als ,sonstige Einnahmen” zu buchen.
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(3) Kassenfihrer oder dessen Stellvertreter kann nicht sein, wer zur Unterschrift von Kassenan-
ordnungen befugt ist.

(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit sie nicht zur Erfullung der Aufgaben der
Genossenschaft oder nach MaBgabe des Haushaltsplans zur Bildung von Riicklagen oder zu an-
deren Zwecken zu verwenden sind, an die Mitglieder auszuschlitten. Sie sind bis zu ihrer Ver-
wendung verzinslich anzulegen. Durch den Beschluss Uber die Bildung von Rucklagen oder die
anderweitige Verwendung der Einnahmen wird der Anspruch des Jagdgenossen, der dem Be-
schluss nicht zugestimmt hat auf Auszahlung seines Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung ge-
mai § 10 Abs. 3 BJG nicht berlhrt.

(5) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dirfen Umlagen nur erhoben werden, wenn
und soweit dies zum Ausgleich des Haushaltsplans unabweisbar notwendig ist.

§16
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft

(1) Die Satzung und Anderungen der Satzung sind mit der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde

fir die Dauer von zwei Wochen im Rathaus der Stadt / Gemeinde ........... offentlich auszulegen.
Die Genehmigung sowie Ort und Zeit der Auslegung sind entsprechend § .... der Hauptsatzung
der Stadt / Gemeinde ................ durch Veroéffentlichungin .................. bekannt zu machen.

(2) Sonstige Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft, insbesondere der Einladung zur Ge-
nossenschaftsversammlung, des jahrlichen Haushaltsplanes, der Beschliisse Uber die Festset-
zung von Umlagen und der Beschliisse liber die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung
nach § 10 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes

- sind entsprechend Abs. 1 Satz 2 zu veroffentlichen,

- sind den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft oder deren Zustellungsbevollmachtigten schrift-
lich mitzuteilen,

—sind in dem/der .................... (z.B. Lokalanzeiger, Stadtnachrichten, Wochenspiegel, Haushalts-
kurier oder vergleichbares lokales Informationsblatt, das regelmaBig an alle Haushalte verteilt
wird) zu veroffentlichen.

(3) Auswartige Jagdgenossen sind

- verpflichtet dem Jagdvorstand einen am Sitz der Jagdgenossenschaft wohnenden Zustel-
lungsbevollmachtigten zu benennen,

— Uber die Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft einzeln schriftlich zu unterrichten.
<![if 'supportLineBreakNewLine]>

<![endif]>

§17
In-Kraft-Treten und Ubergangsbestimmungen

(1) Diese Satzung wird gemaB § 7 Abs. 2 LJG NRW mit der Bekanntmachung ihrer Genehmigung
und ihrer 6ffentlichen Auslegung rechtsverbindlich.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt gleichzeitig die bisherige Satzung vom ..... in der
Fassung der Anderungen vom ......... auBer Kraft.
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(3) Die Amtszeit des beim In-Kraft-Treten dieser Satzung amtierenden Jagdvorstandes, der in
der Genossenschaftsversammlung vom ......... gewahlt wurde, endet mit dem 31. Marz 20...; § 11
Abs. 3 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.

(4) Der erste Haushaltsplan nach § 8 Abs. 2 Buchstabe a) ist fiir das Geschaftsjahr 1981/82 auf-
zustellen; die erste Rechnungsprifung nach den Vorschriften dieser Satzung ist flr das Ge-
schaftsjahr 1980/81 vorzunehmen.

Genehmigungsverfiigung

Die vorstehende Satzung der Jagdgenossenschaft ................ VoM ..oooeenne. wird von mir geman
§ 7 Abs. 2 LUG-NRW genehmigt.

(Ort/Datum) (Der Landrat/Birgermeister des Kreises/der Stadt .......... )
Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Genehmigung wird gemaB § 7 Abs. 2 LJG-NRW in Verbindung mit § 16 Abs. 1

der Satzung von .................. offentlich bekannt gemacht.

Die genehmigte Satzung liegt in der Zeit vom ............ bis ...cvvvees im Rathaus der Stadt / Gemein-
de .coeeeen. offentlich aus.

(Ort/Datum)

Der Jagdvorstand:

(Vorsitzender) (Beisitzer) (Beisitzer)
<![if 'supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

MBI. NRW. 1980 S. 72, gedndert durch RdErl. v. 19.2.1980 (MBI. NRW. 1980 S. 318), 27.11.
1984 (MBI. NRW. 1985 S. 6), 26.4.1988 (MBI. NRW. 1988 S. 757)

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/11


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1980-4
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1980-16
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1985-1
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1988-36

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Rahmensatzung für die Jagdgenossenschaften nach dem Landesjagdgesetz (LJG-NRW) RdErl. d. Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – IV A 4 70–10–00.45 v. 14.12.1979 

